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Ärztlicher Bereitschaftsdienst/AIIgemeiner Notfalldienst
Kostenlose, zentrale Telefon-Nr.: 116 117

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen,
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage von 8 bis 22 Uhr
Kinder-Notfallpraxis am St. Josefskrankenhaus Freiburg,
Sautierstr. 1, 79104 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. von 19-23 Uhr /
Fr. von 16-23 Uhr / Sa., So. und Feiertage 8 - 23 Uhr.
Rufnummer: 0761 80 99 80 99
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 60 76 111

Universitätsklinikum Freiburg (Erwachsene),
Hugstetterstr. 55, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. von 20 - 24 Uhr / Mi„
Fr. von 16-24 Uhr / Sa., So. und Feiertage 8-24 Uhr.
Universitätsaugenklinik Freiburg (Augen)
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. von 191 22 Uhr /
Mi. von 13 - 22 Uhr Sa., So. und Feiertage von 8-22 Uhr.
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 60 75 311
Zahnärzte
Zahnärztlicher Notfalldienst: 0761/120 120 00

Apotheken-Notdienst
Dienstbereitschaft über 24 Stunden von 8:30 bis 8:30 Uhr des
folgenden Tages:
Am Sonntag, dem 14.05.2023, Waldhorn-Apotheke, Emmen-
dinger Str. 6, Sexau, Telefon: 07641 4 75 75.
Den Bereitschaftsdienst der diensthabenden Apotheken im
Landkreis entnehmen Sie bitte dem Hinweis an der „Waldhorn-
Apotheke", Emmendinger Str. 6, Sexau oder dem Notdienstka-
lender Ihrer Apotheke, bzw. zu erfragen unter Telefon: 0800
0022833, Internet: www.apothekennotdienst-bw.de.
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Bei gleichzeitigem Ausfall beider Notrufnummern (110/112) oder
flächendeckendem Stromausfall ist als Anlaufstelle für Hilfe-
suchende das Feuerwehrgerätehaus Sexau, Wassergäßle 1 und
der Parkplatz vor dem Gasthaus „Grüner Baum" in Keppenbach
durch die Feuerwehr besetzt.
Krankentransport _ 19 222
Notruf-Fax _ 112
(für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und sprachgeschädigte Personen).
Giftnotruf _ 0761 1 92 40
Notruf Wasserversorgung ^ 0160 920 189 67
(Gemeinde Sexau)
Störungsstelle Strom

Polizei
Feuerwehr, Notarzt, Rettungswagen

Störungsstelle Erdgas (badenova)
Bezirksschornsteinfeger Manuel Klausmann,
Dorfstraße 65, 79215 Elzach,
Tel. 07682 9489992, Mobil 01744100563,
manuel.klausmann@web.de

0800 3 62 94 77
_ 0800 2767767
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Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten der 4. Änderung des
Bebauungsplans „Zehnerhag und Wegacker"
mit Örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO
Der Gemeinderat der Gemeinde Sexau hat in öffentli-
eher Sitzung am 20. April 2023 die 4. Änderung des Be-
bauungsplanes „Zehnerhag und Wegacker" mit örtlichen
Bauvorschriften nach § 10 Abs. 1 BauGB jeweils als Sat-
zung beschlossen. Die Bebauungsplanänderung wurde
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch
(BauGB) durchgeführt.
Der Änderungsbereich liegt in der Ortsmitte von Sexau zwi-
sehen der Lörchstraße und dem Brettenbach auf Höhe zwi-
sehen den Straßeneinmündungen „Moosweg" und „Am
Wegacker" in die Lörchstraße und ist in dem abgedruckten
Lageplan vom 20.04.2023 dargestellt. Maßgebend für die
genaue Abgrenzung ist das Deckblatt zur 47 Änderung des
Bebauungsplanes. Der Flächennutzungsplan wird im Wege
der Berichtigung angepasst.
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4. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES
"ZEHNERHAG UNDWEGACKER"
MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

LAGEPLAN VOM 20.04.2023
(SATZUNGSBESCHI.US)

-^— GELTUNGSBEREICH BEBAUUNGSPLAN
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INFORMATIONEN

Anzeigenverkauf: rottweil@nussbaum-medien.de

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Zehnerhag und
Wegacker" mit den zugehörigen örtlichen Bauvorschrif-
ten treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs.
3 BauGB).
Jedermann kann die Bebauungsplanänderung mit den
örtlichen Bauvorschriften, Lärmgutachten und geotechni-
scher Stellungnahme sowie die Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes während den üblichen Öffnungszeiten
beim Bürgermeisteramt, im Rathaus Sexau, Dorfstraße 61,
während der Öffnungszeiten einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, de-
ren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu
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beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlö-
sehen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 -3 BauGBbezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtlicheVerletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-ungsplanes und des Flachenj-iutzungsplanes oder aber einnach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel im Ab-wägungsvorgang werden unbeachtlich, wenn sie nicht in-nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlichoder elektronisch gegenüber der Gemeinde Sexau geltendgemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzungvon Rechtsvorschriften oder den Mangel im Abwägungs-Vorgang begründen soll, ist darzulegen.

Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württem-berg gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oderauf Grund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmun-gen zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-machung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzungverletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeinde-

Ordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hatoder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oderForm Vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht wor-den ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 Gemeinde-
Ordnung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ab-lauf der Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachungjedermann diese Verletzung geltend machen.
Sexau, den 12.05.2023
gez. Michael Goby, Bürgermeister
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Redaktionsschluss wird vorverlegt!
Wegen des Feiertages „Christi Himmelfahrt" wird derRedaktionsschluss für das Amtsblatt „Sexauer Bote" -

KW 20 auf Freitag, den 12.05.2023, 9.00 Uhr vorverlegt.Wegen des Feiertages „Pfingstmontag" wird derRedäk-tionsschluss für das Amtsblatt „Sexauer Bote" - KW 22
auf Freitag, den 26.05.2023, 9.00 Uhr vorverlegt.

Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung Sexau

Fundbüro

Es wurde gefunden und hier abgegeben:
1 Sonnenbrille - gefunden beim Parkplatz Allmendbuck(oberhalb der Waldspielgruppe)
Die Fundsache kann im Rathaus, Dorfstraße 61, Zimmer 2,(Tel.: 07641/9268-19) abgeholt werden.

Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Sexau

A

GEMEINDEVERWALTUNG
Gemeindevenwaltung Sexau
Dorfstraße 61, 79350 Sexau
Tel. 07641 / 9268-0, Fax 9268-68
rathaus@sexau.de, www.sexau.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Mi. 15.30 - 18.00 Uhr
Bürgermeister Herr Goby Tel.9268-10Standesamt u. Sekretariat des BürgermeistersFrau Holderer ~ Tel.9268-11Bauamt Herr Gerber Tel. 9268-12Bauamt / Bestattungswesen FrauWinkler Tel. 9268-13
Hauptamt Frau Graf Tel.9268-14Rechnunflsamt Herr Klausmann Tel. 9268-15Gemeindekasse Herr Blust Tel. 9268-16
Gewerbeamt / Tourist-lnfo Frau Gräßlin Tel. 9268-18
Hauptamt / Kinderbetreuung Frau BergmannTet. 9268-20Bürgerservice Frau Reutter Tel. 9268-21IVIelde-/Passamt Frau Kern/Frau Heugel Tel. 9268-19Amtsblatt Frau Gräßlin Tel. 9268-18

amtsblatt@sexau.de
Bauhof Herr Kern
Elzstr. 18 Tel. 9579-36

FAX 957958

Tel. 574217
Kemzeitbetreuung Schule
erreichbar 07:45 -08:15 Uhr
Forstdienststelle für Sexau
Revierleiterin Julia Lindinger/Tel.: 07641 451 9425 /Mobil: 0175 8858 196/
j.lindinger@landkreis-emmendingen.de
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Bei der Freiwilligen Feuerwehr
erlebst Du alles, was Dir wichtig ist
MACH MIT

Die Freiwillige Feuerwehr S exau
freut sich auf

DICH!

Plakat: Andreas Bosse


